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§ 54 Barrierefreies Bauen (1) 

1. In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen müssen mindestens 20 Prozent der 

Wohnungen barrierefrei erreichbar und zugänglich sein, höchstens jedoch 20 

Wohnungen. 

2.    In diesen Wohnungen müssen die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein 

Bad sowie die Küche oder die Kochnische barrierefrei zugänglich sein. 
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Bad sowie die Küche oder die Kochnische barrierefrei zugänglich sein. 

3.  Die Räume nach Satz 2 sind so herzustellen und vorzubereiten, dass sie für eine                                       

barrierefreie Nutzung leicht einzurichten und auszustatten sind.

4. Soweit die Wohnung über einen Freisitz verfügt, muss dieser von der Wohnung  

aus schwellenlos erreichbar sein. 5 § 42 Abs. 5 bleibt unberührt. 



(2) 1 Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen in den dem allgemeinen 

Besucher- und Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei sein. 2 Dies gilt 

insbesondere für: 

1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens, 

2. Sport- und Freizeitstätten, 

3. Einrichtungen des Gesundheitswesens, 

4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, 
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4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, 

5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten, 

6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen. 

(3) Die Barrierefreiheit darf sich auf bestimmte Räume oder Bereiche beschränken, 

wenn dies einer zweckentsprechenden Nutzung der Räume oder Anlage nicht 

entgegensteht. 4 Toilettenräume und notwendige Stellplätze für Besucher und 

Benutzer müssen in der erforderlichen Anzahl barrierefrei sein. 

(3) Anforderungen der Abs. 1 und 2 gelten jeweils nicht, soweit sie nur mit einem 



(1) Arbeitgeber und Betriebsrat haben darüber zu wachen, dass alle im Betrieb 

tätigen Personen nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt werden, 

insbesondere, dass jede Benachteiligung von Personen aus Gründen ihrer Rasse 

oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder sonstigen Herkunft, 

Betriebsverfassungsgesetz

§ 75 Grundsätze für die Behandlung der Betriebsangehörigen

oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder sonstigen Herkunft, 

ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer Behinderung, ihres 

Alters, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder 

wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt.

(2) Arbeitgeber und Betriebsrat haben die freie Entfaltung der Persönlichkeit der im 

Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer zu schützen und zu fördern. Sie haben die 

Selbständigkeit und Eigeninitiative der Arbeitnehmer und Arbeitsgruppen zu 

fördern.



Unbekannte Parameter:

• Beschaffenheit des Baugrundes

• Feuerwiderstandsklassen der Geschossdecken [ erf. F60 wg. Gebäudeklasse 4 ]

• Brandschutzgutachten

• Ausstattung wie z.B. Medientechnik, Beleuchtung und Möbel

• Evtl. Schadstoffbelastungen im Bestand

• Detaillierte Betrachtung des Tragwerkes und Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten 

• durch den Tragwerksplaner.

Vorläufige Kostenschätzung




